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Stellungnahme der Planungsgemeinschaft zum LEP Erneuerbare Energien

Der verfahrensbegleitende Ausschuss RFNP nimmt die Stellungnahme der Planungsgemeinschaft
zum LEP Erneuerbare Energien zur Kenntnis.
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Anlage: Stellungnahme der Planungsgemeinschaft zum LEP Erneuerbare Energien

Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW hat die öffentlichen
Stellen mit Schreiben vom 07.06.2023 an der Änderung des LEP NRW für den Ausbau der Erneuerbaren
Energien beteiligt. Stellungnahmen waren bis einschließlich 28. Juli 2023 möglich.
Die LEP-Änderung betrifft den raumordnerischen Rahmen für die Windenergienutzung und die Freiflächen-
Photovoltaik.
Wegen der geringen Betroffenheit insbesondere bezüglich der Windkraft-Thematik (das LANUV hat in seiner
aktuellen, der LEP-Änderung zugrundeliegenden Potenzialstudie für keine der sechs Städte Potenziale
ermittelt) wurde auf einzelgemeindliche Stellungnahmen verzichtet. Die gemeinsame Stellungnahme der
Planungsgemeinschaft unterstützt das Ziel des Ausbaus Erneuerbarer Energien ausdrücklich und
beschränkt sich auf eher kleinteilige Hinweise und Anregungen. Insbesondere werden – soweit bekannt
weitgehend im Einklang mit den anderen Städten Kreisen des Ruhrgebiets – die Verteilung der
Flächenbeitragswerte (Windkraft) auf die Planungsregionen und die nahezu vollständige Öffnung des
Freiraums für die planerische Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaik thematisiert.
Die Stellungnahme wurde fristwahrend an das Land abgegeben. Sie ist als Anlage beigefügt. Eine
Information kommunaler Gremien wird nicht vorgeschlagen. Der Lenkungskreis der Städteregion Ruhr hat
die Freigabe für die Stellungnahme in seiner Sitzung am 07.08.2023 erteilt.

Anlage 1: Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr



 

 




